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und soweit moglich mit Rechtsnormen zu belegen.

Im Falle von Unkorrektheiten kann auf Nichtbestehen bzw. auf Note 1 erkannt werden (§ 52
Abs. 2 StuPO 2016). Des Weiteren kann dem Rektor Antrag fur weitere Sanktionen nach § 36
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Wir wiinschen Ihnen viel Erfolg!
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Teil I: Bundesstaatsrecht (25 Punkte)

Frage 1 (4 Punkte)
a) Was versteht man unter einer abstrakten Normenkontrolle? (2 Punkte)

b) Was versteht man unter einer konkreten Normenkontrolle? (2 Punkte)

Frage 2 (6 Punkte)

Beurteilen Sie, ob die nachfolgenden Aussagen vollstandig richtig oder falsch sind.
Begrunden Sie jeweils Ihre Antwort unter Nennung der einschlagigen Rechtsnorm der
Bundesverfassung (es gibt nur Punkte zusammen mit einer korrekten Begriindung).
_ kankon k- 2.V &
a) Gestltzt auf die Bundesverfassung hat deine sog. subsidiare General-
kompetenz; d.h. der Bund (ibt alle Rechte aus, die nicht ausdricklich den Kantonen
Ubertragen sind. (2 Punkte)

b) Gestutzt auf die Bundesverfassung haftet Bund fur Schaden, die eine Person im
offentlich-rechtlichen Anstellungsverhéltnis in Austibung amtlicher Tatigkeit wider-
rechtlich verursacht. (2 Punkte)

c) Gestutzt auf die Bundesverfassung hat der Bundesrat eine allgemeine Vollzugs-
kompetenz und kann folglich ohne ausdrickliche Ermachtigung des Gesetzgebers
Vollziehungsverordnungen erlassen. (2 Punkte)

Frage 3 (4 Punkte) D

Erlautern Sie kurz, inwiefern der im Zuge einer V eingefﬂhn@
(Verbot der Verhillung des eigenen Gesichts) einen Konflikt zwischen dem Demokratie-
prinzip und dem Re@p schafft.

T nouv
Frage 4 (5 Punkte) S

Die Schreibweise der Quartiernamen auf dem Gebiet des wird verbindlich
von einer kantonalen Kommission festgelegt. Im Zuge ihrer Arbeit hat die Kommission
die Schreibeweise von mehreren Quartiernamen in der Gemeinde Y. im Kanton X. von
Schweizerdeutsch auf Standardhochdeutsch gedndert. Da diese Anderung den
Gemeindebewohnern nicht passt, kommt die Gemeindeprasidentin von Y. zu Ihnen. Sie
mochte wissen, ob sich die Gemeinde im eigenen Namen gegen die f\nderung der
Schreibweise zur Wehr_setzen kann, zumal die Kantonsverfassung des Kantons X.

vorsieht, dass die Gemeinden ihre lokaten offentlichen Aufgabenselber besorgen
kénnen. —

a) Welches verfassungsmassige Recht der Gemeinde spricht die Gemeindeprasidentin
hier sinngemass an? Wo ist dieses in der Bundesverfassung verankert? (2 Punkte)

b) Was ist bei diesem verfassungsmassigen Recht gemass bundesgerichtlicher Recht-
sprechung das Le? Was besagt dieses Leitkriterium? (3 Punkte)

Frage 5 (6 Punkte)

Der priv@r Herr A. unterstitzt die kantonale Wahlkampagne von Frau B
indem er ihr rund vier Monate vor dem Wahltag den Betrag von CH@ fur
Wabhlplakate Uberweist. Da Herr A. nicht mit Frau B. in Verbindung gebracht werden will,
Uberweist er den Betrag heimlich bzw. ohne dies 6ffentlich zu machen. Frau B. gewinnt
daraufhin die Wahl. Im Nachgang erfahrt Frau C. von der Uberweisung und findet, dass
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«@angemeldst worden. Ferner iiberschreite sie die zulassige MG

dies nicht mit Art. 34 Abs. 2 BV vereinbar und die Wahl entsprechend zu annullieren sei.
Herr A. habe namlich in unzulassiger Weise in den Wahlkampf interveniert.

a) Trifft es zu, dass die Uberweisung von Herrn A. an Frau B. eine unzulassige
Intervention in den Wahlkampf darstellte? Begriinden Sie Ihre Antwort. (3 Punkte)

b) Ware es mit Art. 34 Abs. 2 BV vereinbar, wenn anstelle von Herrn A. die Gemeinde
D. die Wahlkampagne von Frau B. in gleicher Weise unterstutzt hatte? Begriinden

Sie Ihre Antwort. (3 Punkte)

£ p© —Poesondwr LOSQ_

frl. GReta VO

Teil ll: Grundrechte (50 Punkte) e go\?v.ur\d%w?"‘

Sachverhalt

In der Schweiz verbreitet sich seit August 2022 eine neue, erstmals in China nachgewiesene
Variante des berlchtigten Coronavirus von 2019. Die nun grassierende Variante tragt den
Namen Zeta-23 und ist'sehr ansteckend. Sie liegt in Bezug auf schwere Krankheitsverlaufe

im Rahmen der sog. Delta-Variante, die bis Ende 2021 in der Schweiz vorherrschend
gewesen war. Die alte en bieten noch einen gewissen Schutz vor schweren

Krankheitsverlaufen, doch hat sich die Rate der Todesfélle unter Infizierten i ergleich zur
spateren Omikron-Variante innerhalb kurzer Zeit verdoppelt. Detailliertere wisseq e
Erkenntnisse liegen noch nicht vor. Da die Covid-19-Verordnungen des Bundes Anfang 2022
ausser Kraft getreten waren, erlasst der Bundesrat Anfang September 2022 aus Sorge um
die Gesundheit der Bevolkerurig und aus Angst vor einer erneuten Uberlastung der Spitéler
eine (neue) Bundes-Zeta-23-Verordnung (B-Zeta-VO) auf Basis von Art. 6 des Bundes-
Epidemiengesetzes (EpG), wonach der Bund in einer «besonderen Lage» Massnahmen
anordnen kann. Das EpG ist auf Art. 118 Abs. 2 lit. b BV gestutzt.

Nach Art. 6 B-Zeta-VO sind Veranstaltungen verboten. Nach Art. 7 B-Zeta-VO gilt dieses
Verbot nicht fur «politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen» mit einer Grosse von
bis zu 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diese missen eine Gesichtsmaske tragen.
Art. 8 B-Zeta-VO lautet:

Art. 8 Zusatzliche Massnahmen der Kantone

'Der Kanton trifft zusatzliche Massnahmen nach Art. 40 Ep&, wenn:

a. die epidemiologische Lage im Kanton es erfordert; eilt die Lage namentlich
aufgrund folgender Indikatoren und ihrer Entwicklung: Ihzidenz (7-Tage, 14-Tage);
A > Neuinfektionen; Ka@ im stationaren Bereich sowie Anzahl neu

hos@r Personen pro Tag und pro Woche; [...]

Der Kanton K erlasst eine eigene Zetz(—?3-Verordnun?(K—Zeta-VO) mit strengeren
Vorgaben. Insbesondere erlaubt er in Art. Zeta- ersammliungen im offentlichen
Bereich nur bis zu einer Héchstzahl von 25 Personen. Grund ist die Sorge vor einer
Uberlastung der Spitaler im Kanton im stafiondren Bereich. Im schweizweiten Vergleich

bestehen nur noch sehr wenige entsprechende Kapazitaten bei einer im Vergleich relativ
hohen Ansteckungsrate im Kanton K.

Der A ist emport Uber diese Regelung. Er ist der Meinung, dass die Gefahren der Covid-
Varianten von der Pharmaindustrie félschlich dramatisiert wirden, damit sie mehr Impfstoffe
verkaufen_kann. Erbost érganisiert. A spontan ei onstration (ber Internetkanale!
60 ungeimpfte ¥mpfgegner treffen sich Qit‘EEPg-_Qegchtsmask.enoj@ng bei den
Behordermvor dem Bahnhof in der Stadt K. Die zustandige Behorde erklart vof Ort die
Versammlung fur angélé’st“.'S'le sei nicht nach Art. 4 Versammlungsgesetz Kanton K (VG-K)

I‘von Teilnehmerinnen
und Teilnehmern nach der K-Zefa-VO. Als anderen Kantonen ser zudem bekannt, dass die

i
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Impfgegner bei solchen Demonstratlo en n Gm

wirden. Schliesslich finde zegtgleich eine Demonstration von Impfbefi ern statt und es

bestehe die Gefahr einer Kﬁ%tat@‘) beider Demonstrationen mit einer zusatzlich

erhohten Ansteckungsgefahr. Mamverfluge iiber ausreichend Personal, um beide

Versammlungen raumlich zu separieren. A@hestattet ein Versammlungsvexbot aus

Grunden der offentlichen Sicherheit und Ordn s Prob M

A klagt erfolglos gegen die Auflésung der Versammlung vor dem im Kanton letztinstanzlich %\‘
zustandigen Kantonsgericht. Gegen das Urteil vom 11.10.2022 legt er am 31.10.2022
Beschwerde beim Bundesgericht din. Er ist der Meinung, dass das Vorgehen des Kantons
gegen sein Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit verstosse und unssug sei. \P __Q:.

Zudem bestehe k reichendle ges@dlage im Kanton. Auch liege ein
Verstoss gegenmor.

Art. 40 EpG Q’Wwﬂ

'Die zustandigen kantonalen Behérden ordnen Massnahmen an, um die Verbreitung
Ubertragbarer Krankheiten in der Bevolkerung oder in bestimmten Personengruppen
zu verhindern. [...]

2Sie konnen insbesondere folgende Massnahmen treffen:
O a.\Veranstaltungen verbieten oder einschranken;
-] ~ Cresundinei & - P\Qm\kﬂaée‘"% neik
- eopcdinalian SE Grundes - ¥
Italienische Fassung: ——»(ewscd
Art. 40 LEp

'Le autoritd cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la
propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di
persone. Esse coordinano i loro provvedimenti.

2Possono in particolare prendere i seguenti provvedimenti:

a. vietare o limitare manifestazioni;

[.]

Frage 1: Ist die Beschwerde vor dem Bundesgericht zulassig? (15 Punkte)

Frage 2: Hat die Beschwerde in der Sache Aussicht auf Erfolg? (35 Punkte)

BEARBEITERHINWEIS: Gehen Sie davon aus, dass keine weiteren Covid-Verordnungen des
Bundes in Kraft sind. Das Covid-19-Gesetz des Bundes ist nicht zu berticksichtigen.

Teil lll: Volkerrecht (25 Punkte)

Frage 1 (10 Punkte)

Die Zeitung «Blick» hat in ihrer Onlineausgabe vom 2. Januar unter der Schlagzeile «China
konnte bald Anspruch auf den Mond erheben» (ber das chinesische Raumfahrt- und
Mondprogramm berichtet. Im Beitrag wird auch der friihere amerikanische Astronaut und
heutige Prasident der NASA (die US-amerikanische Raumfahrtbehorde) mit seiner Ein-
schatzung, dass Peking den Mond zum eigenen Gebiet erklaren kénnte, zitiert.
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«Xfertrag tber die Grundsatze zur Regelung der Tatigkeiten von Staaten bei der Erfo*c«**u ng
u tzung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskérper»
(Weltraumvertrag, SR 0.790) abgeschlossen. Die Schweiz hat den Vertrag noch gleichen-
tags unterzeichnet, ihn aber erst am 18. Dezember 1969 ratifiziert. Skizzieren Sie, was
‘zwischen der Unterzeichnung und der Ratifikation erfolgt ist. (4 Punkte)

am Januar 1967 wurde anlasslich einer internationalen Konferenz in Washington der

b) Der Weltraumvertrag ist von 140 S n ratifiziert worden, inklusive aller Staaten, die
gegenwartig Weltraumaktivitaten ausiben. Nehmen Sie an, dass ein bislang im Weltraum
nicht aktiver Staat beschliesst, ein Weltraumprogramm zu starten, um den Mond zu
«eroberny» und zu seinem Staatsgebiet zu erklaren. Dieser Staat hat den Weltraumverirag
nicht ratifiziert. Der Weltraumvertrag fuhrt in Art. Il aus:

«Der Weltraum einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskorper
unterliegt keiner nationalen Aneignung durch Beanspruchung der Hoheits-
gewalt, durch Benutzung oder Okkupation oder durch andere Mittel.»

Konnte dieser Staat an das Verbot der Aneignung des Mondes als Staatsgebiet ge_buf}den
sein, obwohl er nicht Vertragspartei ist? Erlautern Sie die Grundsatze und wenden Sie diese
dann auf den konkreten Sachverhalt an. (6 Punkte)

- (12 Punkte)

; ,@t ain kleines Land im ostlichen Himalaya, das nur zwei Nachbarstaaten hat: im
NGFden CHifta und im SUdERIRGIEN.

) Im relativ abgelegenen Haa-Tal im Wes Widh
eine ¢ Ausbildungsstatte fur indiS€he Truppenangehdrige. Wie beurteilen Sie dies
aus volkerre hthcher Sicht? Fuhren Sie die Grundsatze aus und wenden Sie diese danach

auf den vorliegenden Sachverhalt an. (4 Punkte)

Bau einer Strasse‘ auf bhutamschem Geblet begannen Die Bauarbeiter wurden durch

bewaffnete Angehdrige des chinesischen WITTars vorden bhutanischen Behorden geschutzt.

Bhutan seinerseits entsandte Armeseinheiten zum Doklam-Hochplateau und bat die
indische Armee um Unterstitzung. Es kam zu vereinzelten Schusswechseln zwischen dem
chinesischen und dem indischen Militar, Wie beurteilen Sie dies aus volkerrechtlicher Sicht?
Fihren Sie die Grundsatze aus und wenden Sie diese danach auf den vorliegenden
Sachverhalt an. (8 Punkte)

Frage 3 (3 Punkte)
Seit dem 1. Januar 2023 ist die Schweiz fur zwei Jahre Mitglied des Sicherheitsrates der

Vereinten Nationen. Als Mitglied dieses Gremiums wird die Schweiz u. ch sehr kurzfristig
bei Resolutionen zu Wirtscha ktionen und militéri@mmen mit-

entscheiden missen @ ird die 8izer Position in diesen Fallen bestimmen? Fuhren
Sie die @ au

hd wenden Sie diese danach auf den vorliegenden Sachverhalt an.

QA AS /184
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Offentliches Recht Assessment 02675 20-452-785 Deutsch
3 Zusatzpunkte fiir Prasentation in Vorlesungen: JA

Grundrechte

Fraglich ist, ob die Beschwerde in 6ffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff.
BGG zulassig ist.

1. Anfechtungsobjekt
Gemass Art. 82 lit. a BGG sind Beschwerden gegen Entscheide in Angelegenheiten des
offentlichen Rechts zulassig. Entscheide sind individuell-konkrete Rechtsakte.
Vorliegend liegt ein faktischer Eingriff vor, da die Versammlung aufgeldst wurde. Eine
Verfligung kann im Nachhinein eingeholt werden. Diese wiirde sich gegen A richten und die
Auflésung anordnen. Auflésungen von Demonstrationen auf 6ffentlichem Grund sind Teil
des offentlichen Recht.

Ausnahmen
Gemass Art. 83 BGG sind Beschwerden in den aufgelisteten Fallen unzulassig.
Vorliegend nicht der Fall

Streitwertgrenze
Gemass Art. 85 Abs. 1 BGG muss es sich um vermoégensrechtliche Angelegenheiten handeln.
Vorliegend geht es um die Auflésung der Versammlung

FAZIT: Es liegt ein gliltiges Anfechtungsobjekt nach Art. 82 lit. a BGG vor.

2. Vorinstanzen
Gemass Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG ist die Beschwerde gegen letzte kantonale Instanzen
zulassig, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zuldssig ist nach Art.
33 lit. i VGG.
Vorliegend ist kein Bundesgesetz abgedruckt. Zudem steht im Sachverhalt dass es die letzte
kantonale Instanz ist.
FAZIT: Es liegt eine gliltige Vorinstanz vor.

3. Beschwerdegrund
Gemass Art. 95 lit. a BGG sind Beschwerden gegen Bundesrecht zuldssig. Dazu gehoren die
Grundrechte der BV.
Vorliegend klagt er gegen die Auflésung der Versammlung und somit die
Versammlungsfreiheit nach Art. 22 BV.
FAZIT: Es liegt ein zuldssiger Beschwerdegrund vor.

4. Beschwerderecht
Zur Beschwerde berechtigt ist, wer..

Parteifdhig ist. Dies ist die Fahigkeit als Partei an einem Prozess teilzunehmen. Sie bedingt
bei natlrlichen Personen die Rechtsfahigkeit nach Art. 11 ZGB. Die liegt bei allen natiirlichen
Personen vor.

Vorliegend ist A eine natiirliche und rechtsfahige Person.

FAZIT: Die Parteifahigkeit liegt vor.
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3 Zusatzpunkte fiir Prasentation in Vorlesungen: JA

Prozessfahig ist. Dies ist die Fahigkeit in eigenen Namen oder mit einem Vertreter einen
Prozess zu fuhren. Dies bedingt bei natiirlichen Personen die Handlungsfahigkeit nach Art.
13 ZGB, welche Urteilsfahigkeit und Volljahrigkeit voraussetzt.

Vorliegend kann die Urteilsfahigkeit und volljahrigkeit vermutet werden.

FAZIT: Es leigt die Prozessfahigkeit vor.

Die formelle Beschwer erfiillt.

Gemass Art. 89 Abs. 1 lit. a BGG muss am Verfahren der Vorinstanz teilgenommen worden
sein, oder es bestand dazu keine Moglichkeit.

Vorliegend hat A Beschwerde gegen das Urteil des letzten kantonalen Gerichtes gelegt.
FAZIT: Die formelle Beschwer ist erfuillt.

Die materielle Beschwer erfullt.

Gemass Art. 89 Abs. 1 lit. b BGG muss er vom Entscheid besodners berihrt sein. D.h. mehr
als ein beliebiger Dritter.

Vorliegend, wenn er die Verfligung einholt, ist A Verfligungsadressat und besonders berihrt.
Gemass Artt. 89 Abs. 1 lit. ¢ BVV muss ein schutzwiirdiges Interesse an der Aufhebung oder
Anderung des Entscheides liegen. Dies ist gegeben, wenn seine rechtliche und tatsichliche
Situation beeinflusst werden kann. Zudem muss ein aktuelles und praktisches Interesse da
sein. Also der Nachteil muss im Urteilszeitpunkt bestehen und beseitigbar sein durch die
Gutheissung.

Vorliegend ist die tatsachliche Situation nicht mehr gegeben und der Nachteil nicht mehr
aktuell, da die Demonstration vorbei ist. Jedoch kann bei 6ffentlichem Interesse
(Grundsatzfragen) und wenn eine Beurteilung des falles sonst fast nie moglich wére, sowie
es sich um eine Wiederholungsgefahr handelt, das BGer dennoch darauf eintreten.
Demonstrationen geschehen immer wieder und sonst kdnnte man nie klagen.

FAZIT: Die materielle Beschwer ist erfullt.

FAZIT: Das Beschwerderecht liegt vor.

5. Fristen
Gemass Art. 100 Abs. 1i.V.m. Art. 44 Abs. 1 ff. BGG ist die BEschwerde innert 30 Tage nach
der Er6ffnung des Entscheides einzureichen. Die Frist beginnt ein Tag danach.
Vorliegend fangt die Frist am 12.10.2022 an und geht bis am 10. 11.2022. Er reicht die Frist
noch Ende Oktober ein und damit ist sie gewahrt.
FAZIT: Die Frist ist gewahrt.

6. Beschwerdeschrift
Gemass Art. 42 Abs. 1 muss sie in einer Amtssprache und ein Begehren sowie Begriindung
mit Beweismittel und Unterschrift enthalten. Gemass Art. 106 Abs. 2 BGG muss das
Grundrecht gerligt werden und seine Verletzung beschrieben.
Vorleigend keine Angaben.
FAZIT: Die Beschwerdeschrift ist vermutungsweise erfullt.

FAZIT: Die Beschwerde ist gemass Art. 82 ff. BGG zulassig und das BGer tritt darauf ein.


Yasmin Kugler

Yasmin Kugler
schriftlich
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Fraglich ist, ob die Auflésung der Versammlung die Versammlungsfreiheit nach Art. 22 BV
verletzt.

Konkurrenzen
- Art. 16 BV die Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit konnen bei Demos beide
vorliegen. Hier aufgrund Schwerpunkt der Versammlungsauflosung lezteres.
- Art. 8 Abs. 1, weil eine andere Gruppe genehmigt, nicht gleiche Situaion, weil hat
Bewilligung.

Fraglich ist, ob der sachliche und der personliche Schutzbereich eréffnet ist.

Sachlicher Schutzbereich
Beschreibt welche Lebenssachverhalte geschiitzt sind.

Gemass Art. 22 BV ist das Zusammenfinden von Menschen in verschiedensten Formen mit
gewisser Organisation und gegenseitigen bildenen Zweck geschiitzt. Es muss friedlich sein
und von ideellem Inhalt.

Geschtzt ist die Planung bis zur vollstandigen Auflésung.

Vorliegend hat A eine spontane Demonstration geplant, wo sich ungeimpfte
zusammengefunden haben. Der ideelle Zweck ist das Verpdnen der strengen kantonalen
Anforderungen. Es ist nicht von Anfang an zur Gewalt aufgerufen worden. Sie wurde mitten
in der Veranstaltung aufgelost.

FAZIT: Der sachliche schutzbereich ist eroffnet.

Personlicher Schutzbereich
Beschreibt wer sich darauf berufen darf.

Art. 22 BV schiitzt natiirliche und juristische Personen.
Vorliegend ist A natdirlich.

FAZIT: Der personlcihe Schutzbereich ist eréffnet.

Ein Eingriff in Art. 22 BV liegt vor, wenn staatliche oder dem Staat zurechenbare
Massnahmen zu einer Verkiirzung des Schutzbereiches fiihren.

Vorliegend hat der Staat /die kantonale Behorde faktische eingegriffen, indem die
Versammlung aufgeldst wurde. Dadurch konnten die Leute ihre Meinung nicht mehr in der
Versammlung kundtund. Im Nachhinein Verfligung.

FAZIT: Ein Eingriff in Art. 22 BV liegt vor.

Fraglich ist, ob der Eingriff in Art. 22 BV gerechtfertigt werden kann nach Art. 36 Abs. 1-Abs.
4 BV.

- Gesetzliche Grundlage


Yasmin Kugler
Wenn sachlicher Schutzbereich einschlägig, erst dann Abgrenzung (ausscheiden der anderen)

- mehr als 2 Pers
- Abgrenzung zu blosser Ansammlung ist lose Organisation
- ideell sonst Art. 27 BV
- Abgrenzung zur privaten Versammlung
- öffentlicher Grund
- freidlich
—
Abgrenzung: geht es um spezifische Form sich zu versammeln (hier wegen Zahlbeschränkung), dann Versammlungsfreiheit als Spezialität; nur Meinung dann 16
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Es braucht einen generell-abstrakten Erlass. Die Schwere des Eingriffes ist objektiv zu
werten. Vorliegend wird eine Demonstration und Versammlung aufgeldst, welche ein

GriRdpfeilernsererDeMOKeate ist. Dadurch, dass sie nicht ihre Meinung dussern diirfen,
ist die Demokratie gefihrdet. Es ist ein §CHETCTIEINSHIL.

- Normstufe: gemass Art. 36 Abs. 1 S 2 braucht es ein formelles Gesetz bei schweren
Eingriffen. D.h. es wurde in dem fiir ihn vorgesehenen Verfahren erlassen.
Vorliegend hat der Kanton nur eine Zeta 23 Verordnung erlassen, zu welcher er
aufgrund von Art. 40 Abs. 2 lit. a EpG befahigt ist, als Kanton Veranstaltungen zu
verbieten. Dementsprechend ist die Verordnung kein Widerspruch zum
Bundesgesetz. Jedoch ist es nur eine Verordnung und kein formelles kantonales
Gesetz.

Gemass Art. 6 VG K darf sie ein Versammlungsverbot aussprechen aus Griinden der
offentlichen Sicherheit. Auch hier ist nur eine Verordnung und kein Gesetz.
FAZIT: Die Normstufe ist mit den Verordnungen nicht gewahrt.

Polizeiliche Generalklausel: Wenn hochstehende Schutzgliter von einer ernsten und
unmittelbaren Gefahr betroffen sind und zeitliche Dringlichkeit herrscht sowie keine
gesetzliche Massnahme vorliegt sowie Der Kanton dafiir zustandig ist, so darf ohne
gesetzliche Grundlage nach Art. 36 Abs. 1 Satz 3.

Vorliegend ist die Gesundheit und korperliche Unversehrtheit anderer betroffen.
Weil die Demo schon stattfindet kann nicht anders eingegriffen werden und die
Gefahr realisiert sich schon (Ansteckung, Gewalt). Es liegt wie oben festgestellt keine
gesetzliche Massnahme vor. Zudem ist der Kanton nach Art. 40 EpG zustandig, da
der Bund ihm die Kompetenz erlassen hat, weitere Massnahmen wie das Verbeiten
von Veranstaltungen zu erlassen.

FAZIT: Die gesetzliche Grundlage kann ersetzt werden durch die polizeiliche
Generalklausel.

- Legitime Eingriffsinteressen
Gemass Art. 36 Abs. 2 BV braucht es 6ffentliche Interessen mit Anerkennung in der
Rechtsordnung oder Grundrechte Dritter, welche konkret gefahrdet sind.
Vorliegend haben wir die 6ffentliche Gesundheit als Polizeigliterschutz und nach Art. 118
Abs. 1 BV sogar eine Staatsaufgabe. Durch die Versammlung kénnen mehr Leute angesteckt
werden und so kdnnen die Todeszahlen steigen. Zudem liegt das Interesse der Koordination
des offentlichen Grundes vor. Es kdnnte aufgrund von Erfahrungen zu
Gewaltausscshreitungen kommen und somit auch die Grundrechte der Eigentumsfreiheit
Art. 26 und der korperlichen Unversehrtheit anderer nach dArt. 10 Abs. 2 gefdhrdet sein.
FAZIT: Es liegt das offentliche Interesse der Gesundheit und der koordination des
offentlichen Grundes vor.

- Verhaltnismassigkeit
Gemass Art. 36 Abs. 2 BV muss die Massnahme geeignet, erforderlich und angemessen sein.

Geeignet

Ist eine Massnahme, welche eine Zweckférderung bewirkt.

Vorliegend kann eine Verbot dazu fiihren, dass weniger sich anstecken wenn sie sich nicht
versammeln. Zudem besteht die Gefahr nicht, dass andere Demonstranten der Gegengruppe
in eine Konfrontation geraten.


Yasmin Kugler

Yasmin Kugler

Yasmin Kugler
Versammlungsgesetz des Kantons Art. 4, weil Versammlung wird aufgelöst. War nicht angemeldet und Art. 6 öffentliche Sicherheit (Einhaltung Gesundheitsvorschriften und Konfrontation). 

Konkrete Grundlage für Auflösung aus dem Versammlungsgesetz!

Stufe: Parlamentsgesetz
Dichte: zu bejahen

Eingriff ist Auflösung und steht nicht im Epidemiengesetz

Yasmin Kugler
Anmeldung kein Selbstzweck —> sonst wären Spontandemos nicht möglich. 
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FAZIT: Das Verbot/die Auflésung ist geeignet.

Erforderlich

Ist eine Massnahme, wenn die gleiche Zweckférderung mit keinem milderen Mittel bewirkt
werden kann.

Vorliegend kann die Gesundheit milder gewahrt werden. Der Kanton hat mildere Auflagen
als ein komplettes Verbot angeordnet mit einer Anzahlbeschrankung. Jedoch wurde dies hier
nicht eingehalten, weshalb der Schutz der Gesundheit nicht anders gewahrt werden kann,
als durch ein Verbot, da es hier 60 Personen statt 25 waren.

Die Koordination kann nicht anders gewahrt werden, da es nicht genug Personal gibt, um
Polizei und Securitas einzusetzen, damit die Demonstranten voneinander separiert werden
kénnen.

FAZIT: Die Massnahme ist erforderlich.

Angemessen

Ist eine Massnahme, wenn die eingesetzten Mittel flr das angestrebte Ziel angemessen sind.
D.h. der Eingriff ist zumutbar.

Dafiir Interessensabwagung Art. 22 — Koordination 6ffentlicher Grund

Art. 22 — offentliche Gesundheit

Vorliegend steht mit der Versammlungsfreiheit eine Einschrankung des Demokratieprinzips
dar. Vor allem politische Debatten, wie hier die Coronaanordnungen sind speziell geschiitzt,
damit Meinungen und ein Austausch zirkulieren kann, welcher die Demokratiefunktion
wahrt. Jedoch hatte A hier auch eine Bewilligung erlangen kénnen und sich an die
kantonalen Vorschriften halten kénnen, was er nicht getan hat.

Demgegenliber steht das Interesse der 6ffentlichen Gesundheit. Der Kanton hat sich etwas
mit den kantonalen Auflagen lberlegt gehabt, die Gesundheit zu wahren. Den Kanton K trifft
die Epidemie anscheinend starker als die restliche Schweiz und er erfahrt eine starke
Auslastung der Spitéler. Vorliegend hat er eine Schutzpflicht des Lebens fir seine Blirger und
die Coronainfektion, va die unerforschte neue Variante scheint sehr besorgniserregend zu
sein. Zudem fihrt die bisherige Impfung nur zu leichtem Schutz. Die Todesfalle haben sich
verdoppelt, womit das Interesse der 6ffentlichen Gesundheit lGberwiegt.

Genauso mit der Koordination des 6ffentlichen Grundes. Da es in der Vergangenheit
Gewaltpotential gab, da es sich um gegensatzliche politische Meinungen handelt und die
Polizeikraft anscheinend nicht ausrecht, muss gesagt werden, dass der Eingriff angemessen
ist, da A wie gesagt eine Bewilligung hatte holen kénnen.

FAZIT: Die Massnahme ist angemessen.

FAZIT: Die Massnahme ist verhaltnismassig nach Art. 36 Abs. 3 BV.

- Kerngehalt
Gemass Art. 36 Abs. 4 darf der Minimalgehalt nicht berlihrt werden.

Art. 22 BV schiitzt das vorgangige Verbot von Spontanversammlungen.

Vorligend hat der Kanton in der Verordnung kein komplettes Verbot fiir Versammlungen
erteilt.
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FAZIT: Der Kerngehalt ist nicht beriihrt.
FAZIT: Der Eingriff ist nach Art. 36 BV gerechtferigt.

FAZIT: Es liegt keine Verletzung von Art. 22 BV vor.
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Bundesstaatsrecht
Frage 1

a. Man schaut ob der Erlass selber mit der Bundesverfassung tbereinstimmt.

b. Man schaut aufgrund eines Rechtaktes den Erlass an, worauf er sich stiitzt, ob dieser
mit der Verfassung vereinbar ist.

Frage 2

a. Falsch. Es sind die Kantone welche eine subsididre Generalkompetenz nach Art. 3
i.V.m. Art. 42 BV haben. Der Bund (ibt nach Art. 42 alles aus, was in der BV iihm
Ubertragen wurde.

b. Stimmt. Gemadss Art. 146 der Staatshaftung haftet der Bund fiir Schaden, die seine
Organe in Auslibung amtlicher Tatigkeiten widerrechtlich verursachen.

c. Stimmt. Art. 182 Abs. 2 Vollzug der Gesetzgebung ist seine Kompetenz.

Frage 3

Das Demokratieprinzip besagt, dass das staatliche Handeln in Volkshand ist. Durch die
halbdirekte Demokratie in der Schweiz bedeutet das, dass das Volk direktdemokratische
Rechte hat wie die Verfassungsinitiative und sich dadurch die Mehrheit des Volkes Sachen
vorschreiben kann, welche fir alle gilt. Jedoch geratet beim Demokratieprinzip der
Minderheitenschutz in Gefahr, welcher durch die Rechtsstaatlichkeit geschiitzt wird. Dieser
versucht dem Individuum Rechte zu geben und diese zu schiitzen wie die Religionsfreiheit
Art. 15 BV, wonach ich meine Religion auch dusserlich ausdriicken darf, z.B. auch durch die
Kleidung. Dieses Recht des Einzelnen, welches einen Minderheitenschutz vorsieht, wird
durch die Demokratie, Volksherrschaft der Mehrheit, beeintrachtigt.

Frage 4

a. Sie macht die Gemeindeautonomie geltend Art. 50 Abs. 1 BV.

b. Leitkriterium ist die relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit. D.h. es muss quantitativ
und qualitativ erheblich sein. In der Rechtsetzung liegt dies vor, wenn der Kanton den
Gemeinden explizit die Aufhabe zur Rechtsetzung in diesem Bereich den Gemeinden
Ubergibt. Bei der Rechtsanwendung muss die Gemeinde zustandig sein und ihr
eigenes kommunales Recht anwenden oder Gbergeordnetes Recht, welche ihr fiir die
Lokalitat einen Ermessensspielraum zuldsst. Qualitativ erheblich ist sie, wenn es sich
um eine spezifisch lokale Angelegenheit handelt.

Frage 5

a. Vorliegend macht sie eine unzuldssige Beeinflussung durch Private geltend, was hier
nicht der Fall ist. Denn private sind nicht an die Neutralitat gebunden und dirfen
parteiisch sein und missen auch nicht Transparent handeln. Die einzige Vorgabe
wire, dass sie keinen Uberrumperlungseffekt auslésen diirfen. Dies ist hier nicht der
Fall.

b. Dies ware unzulassige Beeinflussung von Behorden in eine Wahlkampagne als
Intervention. Behorden diirfen Gelder fliessen lassen, jedoch miissen sie dann
neutral und transparent verteilt werden, also allen Parteien offen stehen. Vorliegend
ware es heimlich gewesen und nur der einen Frau und nicht anderen zugekommen,
weshalb es unzuldssig ware.
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Volke

Frage 1
a.

b.

Frage 2
a.
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rrecht

Mit der Unterzeichnung macht man nach aussen kund, dass man sich nicht gegen
den Zweck des Vertrages verhalten wird, sodass man inerstaatlich nun abklaren wird,
ob man es ratifizieren will. Die innerstaatliche Ebene muss Art. 166 Abs. 2 die
Bundesversammlung die Genehmigung fir die Unterzeichnung erteilen. Ausser es
liegt ein Vertrag von beschrankter Tragweite nach Art. 7a RVOG vor, was hier nicht
der Fall ist, da auf Rechte verzichtet wird und Pflichten auferlegt. Ein obligatorisches
oder fakultatives Referendum ist nicht vorgesehen in diesem Fall.

Ja. Gewohnheitsrecht ist die allgemeine Ubung mit Rechtsiiberzeugung.
Gewohnheitsrecht kann durch Vertrag entstehen, wenn es sich um eine Norm
handelt welche geeignet formuliert ist als Gewohnheitsrecht. Zudem miissen viele
Staaten unterzeichnet haben, welche reprasentativ sind d.h. selber einen Bezug zum
Gegenstand haben. Die Unterzeichnung entspricht der Rechtsiiberzeugung, dass das
Verhalten Rechtsverbindlich ist. Gilt nicht fur persistent objector, welcher von Anfang
an der Entstehung dagegen war.

Vorliegend haben 110 Staaten unterschrieben, was eine genligende Anzahl ist. Sie
sind reprasentativ, da sie Weltraumaktivitaten ausiiben. Die Norm ist klar formuliert
ohne Gegenausnahmen, weshalb sie als Gewohnheitsrecht fiir alle geeignet ist. Mit
der Ratifikation haben sich die Staaten (iberlegt, wir finden es richtig, dass der Mond
und andere Himmelskorper keiner nationalen Aneignung unterliegen. Also die
allgemeine Ubung ist das Unterlassen der Aneignung und die Rechtsiiberzeugung ist
auch da.

Keine Angaben, dass der Staat sich konsequent widersetzt hat bei der Entstehung des
Gewohnheitsrecht.

FAZIT: Der Staat ist obwohl keine Vertragspartei durch Gewohnheitsrecht daran
gebunden.

Aufgrund der souverdnen Gleichheit der Staaten Art. 2 Ziff. 1 UNO-Charta gilt die
territoriale Souveranitat. D.h. der alleinige Herrschaftsanspruch eines Staates liber
sein Gebiet.

Vorliegend wird dies durch die militarische Ausbildung vermutungsweise ohne
Bewilligung von Bhutan verletzt, da es sich um das Territorium im Westen von
Bhutan handelt.

Zudem Das Gewaltverbot nach Art. 2 Abs. 4 UNO-Charta, nach dem keine
Waffengewalt in einem internationalen Kontext eingesetzt werden darf, auch nicht
indirekt. Ausnahmen ist die Selbstverteidigung nach Art. 51 UNO-Charta, die
Massnahmen des Sicherheitsrates nach Kapitel 7 und die Rettung eigener
Staatsangehdrigen sowie die humanitare Intervention.

Vorliegend handelt es sich um eine militdrische Ausbildungsstatte, welche bewaffnet
ist und es handelt sich um einen internationalen Kontext, da Bhutan nicht
einverstanden ist und somit 2 staatliche Akteure vorliegen: Bhutan und Indien. Die
Gewalt ist direkt militarisch vorliegend. Indien wurde nicht angegriffen womit keine
Ausnahme greift.

FAZIT: Das Gewaltverbot ist verletzt.

Ausfluhrungen zum Gewaltverbot siehe oben.

Auch hier ist China militarisch bewaffnet auf dem Staatsgebiet von Bhutan. D.h. die
Waffengewalt liegt vor. Zudem, weil Bhutan nicht einverstanden ist, ist der


Yasmin Kugler
Innerstaatlicher Genehmigungsprozess (2 Ausnahmen) —> einfach alles sehr detailliert für 4 Punkte.

Yasmin Kugler
Art. 38 IGH Statut (3 Rechtsgrundlagen)

Yasmin Kugler

Yasmin Kugler
extraterritoriale Rechtsdurchsetzung der Betreibung einer militärischen Truppe. LOTUS-Urteil grundsätzlich verboten aufgrund territoriale Integrität.

um zulässig zu sein muss gewohnheitsrechtlich, ad hoc Vereinbarung oder Vertrag. 

UPS, chli wiit eweg.
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internationale Kontext zwische China und Bhutan gegeben. Hier ist die Waffengewalt
durch das chinesische Militar direkt gegeben.

FAZIT: China verletzt das Gewaltverbot, wegen fehlender Einwilligung von Bhutan.
Ausfihrungen zum Gewaltverbot siehe oben. Gemadss Art. 51 UNO-Charta kann bei
einem bewaffneten Angriff gegen ein Mitglied das Selbstverteidigungsrecht
angerufen werden, bis der Sicherheitsrat Massnahmen trifft. Es muss die Wahrung
des Weltfriedens in Frage stehen. Es braucht die Einwilligung von Bhutan bei der
kollektiven Sicherheit.

Vorliegend besteht eine Verletzung des Gewaltverbotes von China. Bhutan hat Indien
um Hilfe gebeten. Da es sich um internationale bewaffnete Parteien handelt, ist der
Weltfrieden gefahrdet. Damit jedoch das Selbstverteidigungsrecht greift, muss eine
gewisse Schwelle von Gewalt erreicht werden. Dies ist nicht mit vereinzelten
Schusswechseln gegeben.

FAZIT: Indien verletzt nicht das Gewaltverbot, weil es auf Anfrage von Indien
einmaschiert ist, jedoch greift das kollektive Selbstverteidigungsrecht hier nicht.

Frage 3

Gemass Art. 54 Abs. 1 BV ist der Bund fiir die auswartigen Angelegenheiten
zustandig. Dabei primar der Bundesrat gemass Art. 184 BV. Grundsatz der
dauernden, selbstgewahlten und bewaffneten Neutralitdt der Schweiz. Da es um
Vertrage handelt bei den Wirtschaftssanktionen, muss dies die Budnesversammlung
gemass Art. 166 Abs. 2 BV genehmigen. Der Bundesrat vertritt die Schweiz gemass
Art. 184 Abs 1 nach aussen und gemass Abs. 2 BV unterzeichnet er die Vertrage und
ratifiziert sie. Bei Vertragen geringer Tragweite nach RVOG 7a lit. a bis lit. c. kbnnte
dies der Bundesrat selber bestimmtn. Dies ist falls keine neuen Pflichten begriindet
werden oder kein Verzicht auf Rechte in Frage steht. Auch wenn nur der Vollzug von
Vertrdgen in Frage steht oder administrativ-technische Fragen.

Vorliegend braucht es die Genehmigung der Bundesversammlung, da
Wirtschaftssanktionen und Zwangsmassnahmen Pflichten der Staaten von
Sanktionen begriinden.

FAZIT: Die Bundesversammlung muss die Entscheidung genehmigen.


Yasmin Kugler
militärische Zwangsmassnahmen
Selsbtverteidigungsrecht
Humanitäre Intervention
Gewaltanwendung zur Rettung eigener Staatsangehörige

—> auf Beiden Seiten keine Ausnahme ersichtlich


Anwesenheit indischer Truppen keine Verletzung, weil mit Willen und Wissen an der Seite.

Yasmin Kugler
Grundsätze
Kompetenzverteilung Bundesrat und Bundesversammlung

Aussenpolitik gemeinsame Domäne, primär Bundesrat

Art. 185 Abs. 1 wie auch die operative Führung

Bundesversammlung Art. 166 Mitgestaltung (strategische Ebene)

FAZIT: Bundesrat in diesen Fällen Art. 7 Sanktionen einbezogen.
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